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Sechste Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung zur Verhütung und Bekämpfung 

der Tuberkulose.
— Erkrankungen durch andersartige 

Mykobakterien —

Vom 25. November 1965

Auf Grund des § 31 der Verordnung vom 26. Oktober 
1961 zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose 
(GBl. II S. 509) wird im Einvernehmen mit den Leitern 
der zuständigen zentralen staatlichen Organe folgendes 
bestimmt:

Zu § 3 der Verordnung:
§1

Durch andersartige Mykobakterien verursachte Er
krankungen, welche pathologisch-anatomisch, röntgeno
logisch und klinisch nicht von einer durch sogenannte 
Säugetier-Tuberkelbakterien (Typus humanus oder 
Typus bovinus) hervorgerufenen Krankheit unter
scheidbar sind, werden der Tuberkulose gleichgestellt.

§2

Andersartige Mykobakterien im Sinne dieser Durch
führungsbestimmung sind:

a) Mycobacterium avium,

b) Mycobacterium kansasü (photochromogene Myko
bakterien),

c) Mycobacterium marinum (balnei),

d) Mycobacterium fortuitum,

e) unklassifizierte Mykobakterien der Gruppe II 
(skotochromogene Mykobakterien),

* 5. DB vom 30. April 1904 (GBl. II Nr. 42 S. 305)

f) unklassifizierte Mykobakterien der Gruppe III,

g) Mycobacterium ulcerans.

§3

(1) Voraussetzungen für die Anerkennung einer Er
krankung durch andersartige Mykobakterien sind:

1. Vorliegen eines klinischen oder röntgenologischen 
(gegebenenfalls auch bioptischen) Befundes, der mit 
der Annahme einer derartigen Erkrankung zu ver
einbaren ist:

' a) subchronische und chronische Lungenverände
rungen, besonders bei Männern über 40 Jahre,

b) Halslymphknoten-Entzündung, besonders bei 
Kindern,

c) (selten) Knochen- und Gelenkprozesse oder son
stige Organmanifestationen,

d) Hautulzera.

2. M e h r f a c h e  Anzüchtung andersartiger Myko
bakterien, die untereinander übereinstimmen und 
einer der oben genannten Arten bzw. Gruppen an
gehören.

Die Anzüchtung andersartiger Mykobakterien ohne 
Nachweis eines der unter Ziff. I aufgeführlen klinischen 
oder röntgenologischen Befunde berechtigt nicht zur 
Anerkennung einer Erkrankung durch andersartige 
Mykobakterien.

(2) Die Anerkennung einer durch andersartige Myko
bakterien hervorgerufenen Erkrankung bedarf der Zu
stimmung des Bezirkstuberkulosearztes. Vor der An
erkennung hat der Bezirkstuberkulosearzt die Stellung
nahme des Bakteriologen einzuholen, der die anders
artigen Mykobakterien diagnostiziert hat.


